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(54) Verfahren zur Herstellung eines Filterkörpers

(57) Eine Vorrichtung zur Brandbekämpfung mit
Druckluftschaum umfasst eine Druckluftquelle (1) zum
Antrieb und zur Steuerung einer Membranpumpe (8) für
verschiedene, durch unterschiedlich dimensionierte
Durchgangsventile (4; 5) fest einstellbare Fördermen-
gen eines Gemisches aus Wasser und Schaummittel-
konzentrat. Dem für die Bereitstellung von Naß- bzw.
Trockenschaum jeweils in unterschiedlicher Menge ge-

förderten Löschmittelgemisch wird über ein Durch-
gangsventil (4) ein konstanter Druckluftstrom von der
gleichen Druckmittelquelle zugeführt. Die Anlage ist
kompakt, leicht, bedienungsfreundlich und wartungs-
arm ausgebildet und kann sowohl als separat einsetz-
bare tragbare Einheit unter Verwendung von Pressluft-
flaschen als Druckmittelquelle verwendet werden als
auch unter Nutzung eines Kompressors fest auf einem
Feuerwehrfahrzeug installiert sein (Fig. 1).



EP 1 273 321 A2

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur
Brandbekämpfung mit Druckluftschaum, die eine Pum-
pe zur Erzeugung eines aus Wasser und Schaummit-
telkonzentrat bestehenden Löschmittelstroms und eine
an den Löschmittelstrom angeschlossene Druckmittel-
quelle zur Erzeugung des Druckluftschaumes umfasst.
[0002] Die Brandbekämpfung mit Druckluftschaum ist
seit langem bekannt. Bei dem unter der Markenbezeich-
nung Schmitz ONE SEVEN® erfolgreich angewendeten
Verfahren wird Löschwasser mit einem Schaummittel-
konzentrat, das im Wesentlichen Schaumbildner und
Mittel zur Reduzierung der Oberflächenspannung des
Wassers enthält, vermischt und diesem Löschmittel ent-
sprechend der jeweiligen Art des Brandes in einer be-
stimmten Größenordnung Druckluft zur Erzeugung des
Druckluftschaumes zugeführt. Durch die Aufschäu-
mung wird der Wärmeübergang auf das Löschwasser
und damit die Löschwirkung deutlich verbessert. Die
grenzflächenaktiven Stoffe des Schaummittels verrin-
gern die Oberflächenspannung des Wassers, so dass
das Brandgut besser durchfeuchtet wird. Außerem hält
der Schaum das Wasser auf dem brennenden Material,
so dass es nicht ungenutzt abfließt und eine größere
Wärmemenge aufnehmen kann. Gleichzeitig hat die
Schaumschicht auch eine trennende Wirkung bezüglich
des den Verbrennungsprozeß hemmenden Luftsauer-
stoffzutritts zum Brandgut, wobei die im Schaum enthal-
tenen Luftbläschen ebenfalls Wärme aufnehmen und
damit zur Verbesserung der Löschwirkung beitragen.
Bei verringertem Wasserverbrauch werden somit durch
das Löschwasser verursachte Schäden deutlich ver-
mindert. Durch die Druckluft werden zudem große Wurf-
weiten erzielt, und die Schläuche sind aufgrund des
Luftanteils leicht zu handhaben.
[0003] Bei einer aus der US 55 82 776 bekannten
transportablen Feuerlöscheinrichtung auf der Basis von
Druckluftschaum ist in diese zum Antrieb der Pumpe für
die Wasserförderung und eines Kompressors zur Be-
reitstellung der dem Löschmittelstrom zuzumischenden
Luft eine Verbrennungskraftmaschine integriert. An die
Druckseite der Pumpe ist eine zweite Wasserleitung an-
geschlossen, so dass auch reines Löschwasser zur
Brandbekämpfung verwendet werden kann. Die Vor-
richtung ist insofern nachteilig, als sie getrennt zum Ein-
satzort mitgeführt werden muß und insbesondere we-
gen der Verbrennungskraftmaschine apparativ aufwen-
dig ist.
[0004] Das in der DE 2 97 11 338.0 beschriebene
Druckluftschaumsystem ist in das Feuerlöschfahrzeug
integriert, indem die Pumpe antriebsseitig über einen
Nebenantrieb an den Antriebsmotor des Feuerlösch-
fahrzeugs angeschlossen und abtriebsseitig über einen
Riementrieb mit dem Kompressor verbunden ist. Bei
dieser hinsichtlich der schnellen Einsatzfähigkeit des
Löschaggregats vorteilhaften Vorrichtung ist der Auf-
wand für die Pumpe und deren feste Kopplung an das

Feuerlöschfahrzeug jedoch hoch. Zudem ist die Steue-
rung für die Erzeugung von Naßoder Trockenschaum
kompliziert ausgebildet und von der Erfahrung der Be-
dienungspersonen abhängig.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Vorrichtung zur Brandbekämpfung mit Druckluftschaum
zu entwickeln, die leicht und raumsparend ausgebildet
sowie auf einfache Weise in ein Feuerwehrfahrzeug in-
tegrierbar ist und im Nassschaum-, Trockenschaum-
und Löschwasserbereich sicher und mit geringem Auf-
wand steuerbar ist.
[0006] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe mit einer
Vorrichtung gemäß den Merkmalen des Patentanspru-
ches 1 gelöst. Weitere Merkmale und zweckmäßige
Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den
Unteransprüchen.
[0007] Der Grundgedanke der Erfindung besteht mit
anderen Worten darin, dass die für die Aufschäumung
des aus Wasser und Schaummittelkonzentrat beste-
henden Löschmittelgemisches ohnehin notwendige
Druckluft auch als Antriebs- und Steuerungsmittel für ei-
ne den Löschmittelstrom erzeugende, selbstansaugen-
de Membranpumpe genutzt wird. Somit kann die Anlage
ohne weitere Antriebsenergie angetrieben und allein
durch die Regelung der Druckluftzufuhr zur Pumpe en-
ergieunabhängig gesteuert werden. Unter Verwendung
von Pressluftflaschen als Druckmittelquelle kann die
Vorrichtung als separate tragbare Einheit benutzt wer-
den, die unabhängig von fremder Energie an jedem Ort
einsetzbar ist. Die Pressluftflaschen, die zur Standard-
ausrüstung der Feuerwehr gehören, können auf einfa-
che Weise ausgetauscht werden.
[0008] In weiterer Ausbildung der Erfindung kann die
erfindungsgemäße Druckluftschaum-Löschvorrichtung
anstelle der Druckluftflaschen mit einem Kompressor
als Druckluftquelle ausgerüstet sein. In diesem Fall ist
die Vorrichtung für eine feste Installation auf einem Feu-
erwehrfahrzeug vorgesehen.
[0009] Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung
erfolgt die Steuerung der Anlage für den Nassschaum-
und den Trockenschaumbetrieb mit Hilfe wahlweise zu-
schaltbarer, in Teilleitungen der Pumpenantriebsdruck-
luftleitung angeordneter, fest eingestellter Durchgangs-
ventile. Die jeweils unterschiedliche Druckluftmenge hat
eine veränderte Pumpenleistung und damit eine be-
stimmte Löschmittelfördermenge zur Folge, so dass bei
gleichbleibender Druckluftzufuhr für die Aufschäumung
mit Hilfe eines fest eingestellten Durchgangsventils,
entweder Nassschaum oder Trockenschaum zur Verfü-
gung gestellt werden kann. Da in der Schaumerzeu-
gungsdruckluftleitung auch eine Absperrvorrichtung
vorgesehen ist, kann die Anlage auch nur mit unge-
schäumtem Löschmittel betrieben werden. Durch die
fest eingestellte Druckluftzufuhr für die verschiedenen
Betriebsarten kann die erfindungsgemäße Vorrichtung
einfach und fehlerfrei bedient werden.
[0010] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
anhand der beigefügten Zeichnung näher erläutert. Es
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zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer ersten
Ausführungsform einer Vorrichtung zur Brand-
bekämpfung mit Druckluftschaum, bei der die
erforderliche Druckluft aus einem Druckluftre-
servoir bereitgestellt wird; und

Fig. 2 eine Ausführungsvariante der Vorrichtung
nach Fig. 1 jedoch mit einem Kompressor zur
Lieferung der Druckluft.

[0011] Gemäß Fig. 1 erfolgt die Druckluftzufuhr für
den Betrieb der Anlage aus einem durch zwei im Feu-
erwehrbetrieb üblicherweise verwendete Pressluftfla-
schen 1 gebildeten Druckluftreservoir. In die gemeinsa-
me Druckluftausgabeleitung ist ein Druckminderventil 2
eingebunden, von dem eine Pumpenantriebsdruckluft-
leitung 15 und eine Schaumerzeugungsdruckluftleitung
16 abzweigt. Dem Druckminderventil 2 ist ein von einem
Sensor gesteuerter Signalgeber 3, hier: eine Hupe,
nachgeschaltet, der einer Bedienungsperson rechtzei-
tig die bevorstehende Entleerung der Pressluftflaschen
1 signalisiert.
[0012] Die Pumpenantriebsdruckluftleitung 15, die
durch ein Hauptventil 11 verschließbar ist, zweigt sich
in zwei Teilleitungen 15', 15'' auf, in die jeweils ein Ab-
sperrventil13undeinTrockenschaumbetrieb-Nadelven-
til 4 bzw. ein Absperrventil 12 und ein Nassschaumbe-
trieb-Nadelventil 5 eingebunden sind. Die gemeinsame
Pumpenantriebsdruckluftleitung 15 ist an eine Mem-
branpumpe 8 gekoppelt, die an der Saugseite mit einem
Löschwasserbehälter 9 verbunden und an der Druck-
seite eine Löschmittelausgabeleitung 10 aufweist. Die
Schaumerzeugungsdruckluftleitung 16, in die ein fest
einstellbares Nadelventil 7 zur Regelung der dem
Löschmittel zur Schaumbildung zuzuführenden Luft-
menge und eine als Kugelhahn ausgebildete Absperr-
vorrichtung 6 eingebunden sind, ist an die Löschmittel-
ausgabeleitung 10 angeschlossen. Das Löschmittel im
Löschwasserbehälter 9 liegt in Form eines Gemisches
aus Wasser und einem Schaummittelkonzentrat vor.
[0013] Die Funktion der zuvor beschriebenen Vorrich-
tung, die als kompakte und leicht ausgebildete Einheit
sowohl tragbar ist als auch auf einem Feuerwehrfahr-
zeug untergebracht werden kann und keine weiteren
Antriebsmittel benötigt, wird nachfolgend beschrieben:
[0014] Während des Trockenschaumbetriebes ist das
Absperrventil 12 geschlossen und das Absperrventil 13
geöffnet, so dass über das fest eingestellte Trocken-
schaumbetrieb-Nadelventil 4 eine definierte Luftmenge
zur Membranpumpe 8 strömt. Entsprechend der Ein-
stellung des Trockenschaumbetrieb-Nadelventils 4 för-
dert die Membranpumpe 8 eine bestimmte Löschmittel-
menge (aus Wasser und Schaummittel bestehendes
Gemisch) in die Löschmittelausgabeleitung 10. Gleich-
zeitig wird durch die Schaumerzeugungsdruckluftlei-
tung 16 über das Nadelventil 7 eine definierte Luftmen-

ge in die Löschmittelausgabeleitung 10 eingeblasen
und dabei zur Erzeugung eines Trockenschaumes für
die Brandbekämpfung das Löschmittel aufgeschäumt.
Die Druckluftzufuhr über das Trockenschaumbe-
trieb-Nadelventil 4 zur Membranpumpe 8 und die da-
durch bestimmte Fördermenge des Löschmittels und
die über das Nadelventil 7 mengengemäß fest einge-
stellte Druckluftzufuhr zu dem von der Membranpumpe
8 geförderten Löschmittel sind so aufeinander abge-
stimmt, dass für den Löschvorgang ein Trockenschaum
im Verhältnis von 1 Teil Löschmittel (mit Schaummittel
vermischtes Löschwasser) und 21 Teilen Luft zur Ver-
fügung steht.
[0015] Für den Nassschaumbetrieb wird das Absperr-
ventil 13 geschlossen und das Absperrventil 12 geöff-
net. Über das Nassschaumbetrieb-Nadelventil 5 wird
der Membranpumpe 8 zur Förderung einer festgeleg-
ten, größeren Löschmittelmenge eine bestimmte größe-
re Luftmenge von den Pressluftflaschen 1 zugeführt,
während die über die Schaumerzeugungsdruckluftlei-
tung 16 in die Löschmittelausgabeleitung 10 eingebla-
sene Luft konstant bleibt. Allein aufgrund der festen Ein-
stellung des Nassschaumbetrieb-Nadelventils 5 und
des Nadelventils 7 in der Schaumerzeugungsdruckluft-
leitung 16 wird ein Nassschaum im Verhältnis von 1 Teil
Löschmittel zu 7 Teilen Luft erzeugt.
[0016] Schließlich kann die Brandbekämpfung mit der
oben beschriebenen Vorrichtung auch im reinen Lösch-
mittelbetrieb, d.h. ohne vorhergehende Aufschäumung
des Löschmittels, erfolgen, indem die Absperrvorrich-
tung 6 (Kugelhahn) geschlossen wird und mindestens
ein Absperrventil 12, 13 geöffnet ist. Die zugeführte
Druckluft dient in diesem Fall lediglich dem Antrieb der
Membranpumpe 8 zur Förderung von Löschmittel aus
dem Löschmittelbehälter 9, ohne dass das Löschmittel
in der Löschmittelausgabeleitung 10 aufgeschäumt
wird. Das in die Löschmittelausgabeleitung 10 in Strö-
mungsrichtung vor der Einmündung der Schaumerzeu-
gungsdruckluftleitung 16 eingebundene Rückschlag-
ventil 14 verhindert ein Zurückströmen der Aufschäum-
luft zur Membranpumpe 8.
[0017] Mit der oben beschriebenen Vorrichtung ist es
somit ausschließlich auf der Basis von Druckluft als An-
triebsund Steuerungsmittel und als Aufschäummittel
möglich, entsprechend der Brandart Trockenschaum
oder Nassschaum oder ungeschäumtes Löschmittel für
die Brandbekämpfung zu liefern. Außer der Luft benötigt
die Vorrichtung keine weitere Antriebs- oder Steue-
rungsenergie. Durch bloßes Umschalten der Absperr-
vorrichtung 6 und der Absperrventile 12, 13 kann zur
Brandbekämpfung optimal eingestellter Nassschaum
oder Trockenschaum oder auch ungeschäumtes Lösch-
mittel eingesetzt werden.
[0018] Aufgrund der Verwendung der ohnehin für das
Aufschäumen erforderlichen Druckluft auch als Ener-
gieträger für den Antrieb und für die jeweilige Betriebsart
mit Naß- oder Trockenschaum ist die Vorrichtung ein-
fach, leicht und platzsparend ausgebildet, wobei als An-
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triebselemente die ohnehin bei der Feuerwehr zur Ver-
fügung stehenden Pressluftflaschen genutzt werden
können. Aufgrund der einfachen Umschaltung zwi-
schen Nassschaum-, Trockenschaum- und reinem
Löschmittelbetrieb, ist die Vorrichtung benutzerfreund-
lich und in Bezug auf die Schaumart sicher handhabbar.
[0019] Gemäß der in Fig. 1 wiedergegebenen Aus-
führungsform liegt das Löschmittel als Gemisch aus
Wasser und Schaummittelkonzentrat ("Premix") bereits
in dem in die Vorrichtung integrierten Löschmittelbehäl-
ter 9 vor. Es ist aber auch denkbar, dass in dem Lösch-
mittelbehälter lediglich Wasser gespeichert ist und mit
einem in die Löschmittelausgabeleitung 10 eingebun-
denen Zumischer aus einem separaten Schaummittel-
konzentratbehälter das Schaummittel in den von der
Membranpumpe geförderten Löschwasserstrom einge-
geben wird und anschließend der Luftstrom zum Auf-
schäumen zugeführt wird. In diesem Fall kann an die
Stelle des Löschmittelbehälters auch ein anderes Was-
serreservoir treten.
[0020] Eine derart ausgebildete Vorrichtung zur
Brandbekämpfung mit Druckluftschaum, bei der als
Druckluftquelle anstelle der Druckluftflaschen ein Kom-
pressor 17 vorgesehen ist, zeigt die Ausführungsform
gemäß Fig. 2. In Fig. 2 sind die mit der Ausführungsform
nach Fig. 1 übereinstimmenden Teile der Vorrichtung
mit gleichen Bezugszeichen bezeichnet. Abgesehen
von der Anwendung eines Kompressors 17, der über
einen Riementrieb an den Motor des Feuerwehrfahr-
zeuges gekoppelt wird, unterscheidet sich diese Aus-
führungsvariante von der Darstellung in Fig. 1 im We-
sentlichen noch dadurch, dass ein Löschmittelbehälter
18 für Wasser, ein Schaummittelbehälter 20 und ein in
die Löschmittelausgabeleitung 10 vor der Einmündung
der Schaumerzeugungsdruckluftleitung 16 eingebun-
dener Schaummittelzumischer 19 vorgesehen sind.
Aufgrund der Anordnung eines Kompressors 17 werden
das in der Variante nach Fig. 1 erforderliche Druckmin-
derventil und der akustische Signalgeber nicht benötigt.
In den übrigen Teilen und der Funktion der Vorrichtung
zur Erzeugung von Trockenschaum oder Nassschaum
oder zum Austragen von Löschmittel entspricht diese
Ausführungsform der in Fig. 1 dargestellten Anlage. Je-
doch könnte bei dieser zweiten Vorrichtung noch der
Schaummittelanteil variiert werden oder auch auf Null
eingestellt werden, so dass letztlich auch das Auswer-
fen von reinem Löschwasser (ohne Schaummittelanteil)
möglich ist.

Bezugszeichenliste

[0021]

1 Preßluftflaschen (Druckluftquelle)
2 Druckminderventil
3 Signalgeber (akustisch)
4 Trockenschaumbetrieb - Nadelventil
5 Naßschaumbetrieb - Nadelventil

6 Absperrvorrichtung (Kugelhahn)
7 Nadelventil (Schaumbildung)
8 Membranpumpe
9 Löschmittelbehälter (Wasser + Schaummit-

tel)
10 Löschmittelausgabeleitung
11 Hauptventil
12 Absperrventil (Trockenschaumbetrieb)
13 Absperrventil (Nassschaumbetrieb)
14 Rückschlagventil
15 Pumpenantriebsdruckluftleitung
15', 15'' Teilleitungen von 15
16 Schaumerzeugungsdruckluftleitung
17 Kompressor (Druckluftquelle)
18 Löschmittelbehälter (Wasser)
19 Schaummittelzumischer
20 Schaummittelbehälter

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Brandbekämpfung mit Druckluft-
schaum, die eine Pumpe zur Erzeugung eines aus
Wasser und Schaummittelkonzentrat bestehenden
Löschmittelstroms und eine an den Löschmittel-
strom angeschlossene Druckmittelquelle zur Er-
zeugung des Druckluftschaums umfasst, dadurch
gekennzeichnet, dass die Pumpe als Membran-
pumpe (8), die mit der Druckluftquelle (1; 17) ver-
bunden und durch die Druckluft angetrieben und
steuerbar ist, ausgebildet ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in eine die Membranpumpe (8) mit
der Druckluftquelle (1; 17) verbindende Pumpenan-
triebsdruckluftleitung (15) getrennt zuschaltbar ei-
ne erste Ventilkombination (13; 4) und eine zweite
Ventilanordnung (12; 5) zur jeweils unterschiedli-
chen, festen Einstellung der Antriebsluftmenge für
die Membranpumpe (8) zur wahlweisen Erzeugung
zweier unterschiedlich großer Förderströme für den
Trockenschaumbetrieb bzw. den Nassschaumbe-
trieb eingebunden sind, wobei in einer von der
Druckluftquelle (1; 17) in den jeweiligen Förder-
strom in einer Löschmittelausgabeleitung (10) mün-
denden Schaumerzeugungsdruckluftleitung (16)
eine dritte Ventilanordnung (7) zur festen Einstel-
lung der Druckluftzufuhr für die Schaumerzeugung
vorgesehen ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste und zweite Ventilanord-
nung jeweils in einer Teilleitung (15', 15'') der Pum-
penantriebs-Druckluftleitung (15) angeordnet ist
und jeweils ein Trockenschaumbetrieb-Nadelventil
(4) mit vorgeschaltetem Absperrventil (13) bzw. ein
Nassschaumbetrieb-Nadelventil (5) mit vorge-
schaltetem Absperrventil (12) umfasst.
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4. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die dritte Ventilanordnung ein Na-
delventil (7) umfasst.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass in die Schaumerzeu-
gungsdruckluftleitung (16) eine Absperrvorrichtung
(6) eingebunden ist, um wahlweise unverschäum-
tes Löschmittel zur Brandbekämpfung einzusetzen.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass in die Löschmittel-
ausgabeleitung (10) in Strömungsrichtung vor der
Einmündung der Schaumerzeugungsdruckluftlei-
tung (16) ein Rückschlagventil (14) zum Verhindern
des Zurückströmens von Luft zur Membranpumpe
(8) angeordnet ist.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Membranpumpe
(8) saugseitig an einen Löschmittelbehälter (9) an-
geschlossen ist, der ein Gemisch aus Wasser und
Schaummittelkonzentrat enthält.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Membranpumpe
(8) saugseitig an einen ausschließlich Löschwasser
enthaltenden Löschmittelbehälter (18) angeschlos-
sen ist, wobei in die Löschmittelausgabeleitung (10)
vor der Einmündung der Schaumerzeugungsdruck-
luftleitung (16) ein mit einem Schaummittelbehälter
(20) verbundener Schaummittelzumischer (19) ein-
gebunden ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass als Druckluftquelle
Pressluftflaschen (1) mit diesen zugeordnetem
Druckminderventil (2) vorgesehen sind.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass den Pressluftflaschen (1) ein durch
einen Drucksensor ausgelöster akustischer Signal-
geber (3) nachgeschaltet ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass diese als tragbare
Einheit ausgebildet ist.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Druckluftquelle
ein Kompressor (17) ist.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10 und
12, dadurch gekennzeichnet, dass sie als kom-
pakte Einheit auf einem Feuerwehrfahrzeug unter-
gebracht ist.
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